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An meine 
Mandanten 

Nürtingen, den 28. Januar 2009 
 
 
 
Mandantenbrief Februar 2009 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemeines 

· Abwrackprämie – 10 Punkte die Sie wissen sollten 
· Keine Erhöhung des Elterngeldes durch steuerfreie 

Zuschläge oder Einmalzahlungen 
 

Einkommensteuer 
· Promotionsberater ist nicht freiberuflich, sondern gewerblich tätig 

 
Lohn- und Gehalt 

· Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen wegen Schwarzarbeit 
 

Umsatzsteuer 
· Ort der Lieferung ist Ort der Übergabe an den mit der Versendung Beauftragten 

 
 
Mit freundlichem Grüßen 
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Termine 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Februar und März 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.2.20091 10.3.20091 
Umsatzsteuer 10.2.20092 10.3.20092 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung3 10.2.2009 Entfällt 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.3.2009 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.3.2009 
13.2.2009 13.3.2009 Ende der Schonfrist  

 Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

6.2.2009 6.3.2009 

Gewerbesteuer 16.2.2009 Entfällt 
Grundsteuer 16.2.2009 Entfällt 
Ende der Schonfrist  
 Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:   Scheck5 

19.2.2009 
 

13.2.2009 

Entfällt 
 

Entfällt 

Sozialversicherung6 25.2.2009 27.3.2009 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die 

Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
3 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 20.2. bzw. am 25.3.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



Allgemeines 
Abwrack- bzw. Umweltprämie: Zehn Punkte, die man jetzt wissen muss  
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Pressemitteilung vom 16.01.2009 

Das Bundeskabinett hat am 14. Januar 2009 eine Umweltprämie von 2500 Euro beschlossen, die 
gezahlt wird, wenn ein Altfahrzeug verschrottet und ein neuer Wagen gekauft und zugelassen wird. 
Folgende Eckpunkte stehen jetzt fest: 

Stichtag ist der 14. Januar 2009 für Kauf und Erstzulassung des Neuwagens/für Kauf und Zulassung 
des Jahreswagens. Die Laufzeit endet am 31.12.2009. 

Begünstigtenkreis: Natürliche Personen, die zuletzt das Altfahrzeug über die Dauer von mindestens 
einem Jahr auf ihren Namen in Deutschland zugelassen hatten. Entscheidend ist die 
Personenidentität zwischen Altfahrzeughalter und dem Zulasser des Neu- oder Jahreswagens. 

Altwagen: mindestens 9 Jahre alter Pkw, d.h. die Erstzulassung des Fahrzeugs muss vor dem 
14.01.2000 stattgefunden haben. 

Neufahrzeug: Fahrzeug, das zum ersten Mal und in Deutschland zugelassen wird und mindestens die 
Euro 4 Norm erfüllt. 

Keine Erhöhung des Elterngeldes durch steuerfreie Zuschläge oder Einmalzahlungen  
 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, L-13-EG-32/08, Urteil vom 12.12.2008 

Das Elterngeld erhöht sich nicht durch in Verdienstbescheinigungen ausgewiesene steuerfreie 
Bezüge, denn es wird nur aus dem steuerpflichtigen Einkommen berechnet. Auch der Gesetzgeber 
ging davon aus, dass steuerfreie Zuschläge für Sonntags- oder Nachtarbeit nicht bei der 
Einkommensermittlung zu berücksichtigen sind. Einmalzahlungen wie Urlaubsgeld erhöhen die 
Bemessungsgrundlage des Elterngeldes ebenfalls nicht, da es sich um sonstige Bezüge handelt, die 
ausdrücklich nicht zu den Einnahmen im Sinne des Elterngeldes zählen. 

 

Einkommensteuer 
Promotionsberater ist nicht freiberuflich, sondern gewerblich tätig  
 
Bundesfinanzhof, VIII-R-74/05, Pressemitteilung vom 21.01.2009 

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 8. Oktober 2008 - VIII R 74/05 - entschieden, dass ein so 
genannter Promotionsberater nicht freiberuflich, sondern gewerblich tätig ist und somit der 
Gewerbesteuer unterliegt. 

Gewerbetreibende sind gewerbesteuerpflichtig. Keine Gewerbesteuerpflicht besteht hingegen für 
Freiberufler. Was freiberufliche Tätigkeit ist, regelt das Einkommensteuergesetz in § 18. Danach ist 
auch die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche Tätigkeit freiberuflich. 

 
Lohn und Gehalt 
Bei der Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen wegen Schwarzarbeit gilt die 
ungünstigste Steuerklasse 
Wenn die Deutsche Rentenversicherung Sozialversicherungsbeiträge wegen Schwarzarbeit auf der 
Grundlage einer fiktiven Nettolohnvereinbarung nachfordert, darf sie hierbei die Steuerklasse VI zu 
Grunde legen. So hat das Sozialgericht Dortmund entschieden. 
Zu Grunde lag der Fall einer Friseurin, die arbeitslos gemeldet war und nebenher arbeitete, ohne von 
ihrer Arbeitgeberin der Sozialversicherung gemeldet zu sein. 
In einem solchen Falle liege ein illegales Beschäftigungsverhältnis vor. Darunter seien alle Formen 
bewusster Zuwiderhandlungen des Arbeitgebers zu verstehen, bei denen der Verpflichtung nicht 
nachgekommen wird, Meldung zu erstatten und Beiträge für die Versicherten zu zahlen. Der Begriff 
der Illegalität beziehe sich nicht auf die Beschäftigung als solche. Zugleich sei der Tatbestand der 
Schwarzarbeit erfüllt. 



Bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen sei es nicht erforderlich, dass die Sozialversicherungsträger 
feststellen, dass eine Nettolohnabrede getroffen wurde. Bei dieser Art von Geschäften werde eine 
Nettolohnabrede von Gesetzes wegen angenommen. Die Nettolohnfiktion diene gerade dazu, die 
Unsicherheit darüber auszuräumen, ob eine Netto- oder Brutto-Lohnabrede vorliegt. Diese Vorschrift 
sei auch nicht verfassungswidrig. Sie trage vielmehr dem Umstand Rechnung, dass dem illegalen 
Arbeitnehmer erfahrungsgemäß jedenfalls bei Nichtabführung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen wirtschaftlich ein Nettoarbeitsentgelt zufließt. 
Des Weiteren sei es nicht zu beanstanden, wenn die Sozialversicherung in einem derartigen Fall die 
Lohnsteuerklasse VI zu Grunde legt. Dies sei schon deshalb nahe liegend, weil die Lohnsteuer nach 
dieser Steuerklasse zu ermitteln ist, wenn dem Arbeitgeber keine Steuerkarte vorliegt. Auch wenn 
nachträglich eine Lohnsteuerkarte nach der Steuerklasse I vorgelegt wird, führe dies zu keiner 
anderen Beurteilung, weil auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge abzustellen ist. 

Ein Arbeitnehmer verliert nicht seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub, den er wegen 
Krankheit nicht ausüben konnte - der nicht genommene Jahresurlaub ist abzugelten  
 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, C-350/06, Pressemitteilung vom 20.01.2009 

In seinem Urteil vom 20.01.2009 legt der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften den in der 
Gemeinschaftsrichtlinie über die Arbeitszeit verankerten Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub aus. 

Um diese Auslegung haben das LAG Düsseldorf und das House of Lords (Vereinigtes Königreich) in 
Rechtssachen ersucht, in denen es um den Anspruch von Arbeitnehmern, die krankgeschrieben sind 
bzw. sich im Krankheitsurlaub befinden, auf bezahlten Jahresurlaub geht. 

 
Umsatzsteuer 
Ort der Lieferung ist Ort der Übergabe an den mit der Versendung Beauftragten, auch wenn 
diesem der Abnehmer nicht bekannt ist 
Vom Ort der Lieferung hängt ab, ob der Umsatz in Deutschland überhaupt umsatzsteuerbar ist. Nur 
wenn der Ort der Lieferung im Inland liegt, ist die Lieferung in Deutschland umsatzsteuerbar. Erst 
anschließend wird geprüft, ob der Umsatz steuerpflichtig oder steuerfrei ist. Wird die Ware nicht vom 
Abnehmer abgeholt, ist der Ort der Lieferung dort, wo die Beförderung oder Versendung der Ware 
beginnt. 
Der Bundesfinanzhof hat in Änderung seiner Rechtsprechung entschieden, dass der Ort der Lieferung 
auch dann der Ort der Übergabe der Ware an den mit der Versendung Beauftragten ist, wenn diesem 
die Person des Abnehmers im Zeitpunkt der Übergabe der Ware nicht bekannt ist. Voraussetzung ist 
aber, dass der Abnehmer bereits feststeht und leicht und einwandfrei ermittelt werden kann. Damit 
liegt z. B. eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor, wenn die Ware im Inland einem 
selbstständigen Frachtführer zur Verbringung in einen anderen EU-Mitgliedstaat übergeben wird, 
ohne dass dem Frachtführer in diesem Zeitpunkt bereits der feststehende Abnehmer, der den 
Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, bekannt ist. 
Die neue Rechtsprechung gilt auch, wenn die Ware erst an den Abnehmer übergeben werden darf, 
wenn der Lieferer gesondert die Freigabe erklärt, sogenannte „shipment on hold“-Klausel. 
 


